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Präambel 
 
Die Fan-Charta beschreibt die Zusammenarbeit zwischen allen Fans, Fanclubs und 
dem Verein FC Red Bull Salzburg mit dem Ziel, ein dauerhaftes, auf wechselseitigem 
Vertrauen basierendes Verhältnis zu schaffen. Alle Parteien verpflichten sich selbst zur 
Einhaltung aller Punkte und stehen im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv für die 
Umsetzung ein. 
 
 
1. Grundsätze 
 
1.1. Respektvolles Miteinander 
 
Alle Fans und Vereinsvertreter verpflichten sich, respektvoll miteinander umzugehen; 
dies betrifft nicht nur das persönliche Gespräch, sondern auch die schriftliche 
Korrespondenz, die öffentliche Darstellung sowie die Kommunikation via Internet (z.B. 
Facebook, Twitter, RBS-Forum usw.). Sämtliche Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, 
Stadion- und Hausordnungen sind einzuhalten; die Rechte der handelnden Personen, 
insbesondere deren Persönlichkeitsrechte, sind zu respektieren. 
 
1.2. Gewaltfreiheit und Rassismus 
 
1.2.1 Gegen Gewalt  
 
Auf Gewalt wird innerhalb und außerhalb des Stadions verzichtet, auch wenn dies 
nicht in unmittelbarem Bezug zum FC Red Bull Salzburg steht. 
 
1.2.2 Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
 
Der Verein FC Red Bull Salzburg und die Fans stehen innerhalb und außerhalb des 
Stadions aktiv gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierungen aller Art 
ein. 
 
1.3 Vertretung der Farben Rot und Weiß 
 
Die Fans und Fanclubs von FC Red Bull Salzburg stehen zu den Vereinsfarben Rot und 
Weiß. 
 



 

2. Regelungen zum allgemeinen Miteinander 
 
Die Fans des FC Red Bull Salzburg sind eine wichtige Säule des 
Vereins. Daraus ergeben sich für die Fans einerseits Verpflichtungen, 
insbesondere in der würdigen Vertretung des Vereins, andererseits 
aber auch Rechte. Um diesem Aspekt Ausdruck zu verleihen, werden folgende 
Vereinbarungen getroffen: 
 
2.1 Es wird eine konstruktive und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen dem 
Verein und allen Fans vereinbart, speziell bei Veranstaltungen wie Fanclub-Treffen, 
Stammtischen, Weihnachtsfeiern und vielem mehr. Der Verein bemüht sich dabei um 
die regelmäßige Teilnahme von Spielern, Trainern und Betreuern. 
 
2.2 Der Fanbeauftragte ist Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Fans und 
Verein. 
 
2.3 Auf der offiziellen Homepage des Vereins „www.redbulls.com“ haben Fans und 
Fanclubs die Möglichkeit, Informationen und Inhalte von Fans für Fans zu 
veröffentlichen. Die Inhalte sind vor der Veröffentlichung im Bereich „Fans“ mit dem 
Fanbeauftragten abzustimmen. 
 
2.4 Bei Auswärtsspielen besteht prinzipiell das Recht auf individuelle Anreise. Beim 
Erwerb des Auswärtstickets gibt es keinen Zwang zum Kauf eines Fahrscheines für 
Beförderungsmittel. 
 
 
3. Regelungen im Stadion 
 
Die Stadionordnung gilt als elementare Bestimmung beim Stadionbesuch und wird 
beim Betreten des Stadions – sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen –- 
anerkannt. 
 
3.1 Fankultur 
 
3.1.1 Choreographien   
 
Unabhängig davon, ob Choreographien auf die Südtribüne beschränkt oder im 
gesamten Stadion geplant sind, werden sie nach Möglichkeit in den Farben Rot und 
Weiß abgehalten. Choreographien müssen in der Regel fünf Werktage vor dem Spiel 
(Inhalt, Umfang, Materialien, Zeitpunkt) beim Fanbeauftragten angemeldet werden. Bei 
Spruchbändern ist dies bis 48 Stunden vor dem Spiel möglich. Für jede Choreographie 
ist ein Verantwortlicher zu benennen, der auch am Spieltag im Stadion anwesend ist. 
Der Fanbeauftragte, der Fanbeirat und der Sicherheitsverantwortliche entscheiden (bei 
Bedarf nach Rücksprache mit der Geschäftsführung) über die Durchführung der 
Aktionen. Beim Inhalt ist alles erlaubt, was nicht gegen die Grundsätze der Fancharta  



 

verstößt. Sollte es Unstimmigkeiten bzgl. der Choreographie geben, 
verpflichten sich die beiden Parteien, umgehend das Gespräch zur 
Klärung des Sachverhalts zu suchen. 
 
3.1.2 Gegen illegale Pyrotechnik 
 
Die Fans vom FC Red Bull Salzburg sprechen sich klar gegen das illegale 
Abbrennen/Zünden von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern aller Art aus, dies gilt 
sowohl für die heimische Arena als auch für alle auswärtigen Stadien. 
Der Sicherheitsverantwortliche des FC Red Bull Salzburg wird sich stets dafür 
einsetzen, auf Wunsch Genehmigungen für das organisierte Abbrennen von Bengalen 
zu erhalten. 
 
3.1.3 Gegen illegales Werfen von Gegenständen 
 
Die Fans des FC Red Bull Salzburg stehen aktiv gegen das Werfen von Gegenständen 
aller Art, sei es auf der Tribüne oder auf das Spielfeld. Insbesondere den „Vorsängern“ 
kommt dabei eine besondere Aufgabe zu, da sie durch verpflichtende Ordnungsrufe 
mittels Mikrofon/Megaphon in der Verantwortung stehen. 
 
3.1.4 Fahnen 
 
Es bestehen keine Reglementierungen bezüglich der Anzahl von Schwenkfahnen, 
Doppelhalter und Zaunfahnen. Der Einsatz von großen Schwenkfahnen wird mit dem 
Fanbeauftragen abgestimmt. 
 
Den Fans wird an allen Heimspieltagen die Möglichkeit gegeben, vor Spielbeginn 
große Schwenkfahnen am Spielfeld zu präsentieren. Ausnahmen können jedoch 
internationale Spiele darstellen (Uefa-Reglement). 
 
Alle Fahnen und Doppelhalter werden den Ordner- und Sicherheitskräften beim Einlass 
oder auf Verlangen im Stadion vorgezeigt und müssen mit der Fancharta, der 
Stadionordnung sowie den Vorgaben der Österreichischen Fußball-Bundesliga 
vereinbar sein. 
 
3.1.5 Beschallungsanlage 
 
Den Fans der Südtribüne wird eine Beschallungsanlage samt zweier Mikrofone zur 
Verfügung gestellt. Die Anlage darf ausschließlich durch Personen benützt werden, die 
dem Verein vorab genannt werden; diese verpflichten sich zu einer sorgfältigen 
Behandlung der Beschallungsanlage. 
 
 
 
 



 

3.1.6 Publikationen zur Fankultur 
 
Nichtkommerzielle Druckwerke zur Fankultur (Fanzines, Flugblätter 
etc.) müssen bis 48 Stunden vor Spielbeginn beim Fanbeauftragten 
unter Benennung eines Verantwortlichen angemeldet werden, dem 
Fanbeauftragten wird ein Probeexemplar zur Verfügung gestellt. Sollte es 
Unstimmigkeiten bzgl. der Publikation geben, verpflichten sich die beiden Parteien, 
umgehend das Gespräch zur Klärung des Sachverhalts zu suchen. 
 
3.2 Gästefans 
 
Gästefans erfahren möglichst eine Gleichbehandlung in allen Punkten. 
 
 
4. Regelungen bei Auswärtsfahrten 
 
4.1 Fanreisen 
 
Der FC Red Bull Salzburg organisiert für alle Auswärtsspiele Fan–-Fahrten. Der Verein 
wird sich stets bemühen, dies möglichst kostengünstig umzusetzen.  
Sollte es zu Schäden (zB in Bussen) oder sonstigen finanziellen Aufwendungen 
kommen, so werden diese von den verursachenden Fans getragen. 
 
4.2 Auswärts-Tickets 
 
Der Verein fordert je nach Bedarf schon im Vorfeld Karten für das Auswärtsstadion an, 
um den Fans einen Vorverkauf zu ermöglichen. Es fallen dabei bis auf weiteres keine 
Gebühren für die Fans an. 
 
4.3 Auswärts-Choreographien  
 
Der Sicherheitsverantwortliche des FC Red Bull Salzburg wird sich stets für die 
Genehmigung von Choreographien im auswärtigen Stadion einsetzen. Den Fans ist 
bewusst, dass jegliche organisatorischen Angelegenheiten in der Verantwortung des 
jeweiligen Heimvereins liegen. 
 
4.4 Ordner-Begleitung 
 
Die Fans des FC Red Bull Salzburg akzeptieren die Begleitung von RBS-Ordnern bei 
allen offiziellen Fanreisen und verpflichten sich zu einer möglichst intensiven 
Kooperation, wobei den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten ist. Dies gilt für die 
gesamte Dauer der Auswärtsfahrt, unter anderem somit auch für den Aufenthalt bei 
Raststätten oder anderen Rastplätzen. Die mitreisenden Ordner setzen sich gemeinsam  
 
 



 

mit dem Fanservice-Team stets für einen reibungslosen Reiseverlauf ein 
und werden sich bemühen, auf die Ansichten und Wünsche der Fans 
einzugehen. 
 
4.5 Alkohol bei Auswärtsfahrten 
 
Die Fans des FC Red Bull Salzburg verpflichten sich zu einem sorgfältigen Umgang mit 
Alkohol, speziell bei mehrstündigen Busfahrten. Insbesondere soll dabei der Verzehr 
von hochprozentigem Alkohol minimiert oder vermieden werden. Weiters verpflichten 
sich die Fans zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. 
 
 
5. „Offizieller Fanclub des FC Red Bull Salzburg“ 
 
5.1 Jede Fan-Gruppierung mit einer Mindest-Anzahl von zehn Personen hat die 
Möglichkeit, beim Fanbeauftragten die Anerkennung als „Offizieller Fanclub des Red 
Bull Salzburg“ zu beantragen. Dieser Status wird gewährt, sofern die Punkte der 
Fancharta eingehalten werden. 
 
5.2 Jedes Mitglied dieser Gruppierung bekommt nach Verleihung des Status 
„Offizieller Fanclub des FC Red Bull Salzburg“ eine „Fancard“ (Kosten EUR 2,- je 
Fanclub Mitglied = Fanclub-Kassa-Jahresbeitrag), welche bis auf jederzeitigen 
Widerruf zu folgenden Vorteilen berechtigt: 
 
- 10%-Ermäßigung auf die Abokarte 
- 10%-Ermäßigung im RBS-Bullshop (Fancard + Abokarte -15% im RBS-Bullshop) 
- ca. 25%-Ermäßigung auf die Preise bei nationalen und internationalen Bus-Fanfahrten 
- Teilnahme an exklusiven Events mit dem Team (z.B. Fanclub-Weihnachtsfeier, 
Fanclub-Grillen, etc.) 
- Vorkaufsrecht bei internationalen Auswärtsfahrten 
 
5.3 Fanclub-Kassa 
 
Der Fanbeauftragte führt mit den Einnahmen der Fancard-Ausgabe bzw. der 
Durchführung von Events (wie z.B. Fußballturniere) eine Fanclub-Kassa. Der erzielte 
Erlös kommt ausschließlich Aktionen zugute, welche im Fanbeirat abgestimmt werden 
und der Fanszene des FC Red Bull Salzburg dienlich sind. 
 
 
6. Umgang mit Stadionverboten oder anderen Sanktionen 
 
6.1 Verstöße im Umfeld von Spielen des FC Red Bull Salzburg werden gemäß den 
Bundesliga-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten behandelt. 
 
 



 

6.2 Personen, denen die Aussprache eines lokalen oder 
bundesweiten Stadionverbots droht, erhalten eine mündliche oder 
schriftliche Information über die Möglichkeit einer freiwilligen 
mündlichen bzw. schriftlichen Anhörung beim 
Sicherheitsverantwortlichen sowie beim Fanbeirat. 
 
 
7. Allgemeiner Umgang mit der Fancharta 
 
7.1 Bei Verstößen gegen die Fancharta verpflichten sich beide Seiten, Gespräche 
aufzunehmen, um den Sachverhalt zu klären und gemeinsam Maßnahmen zur 
zukünftigen Vermeidung von Zuwiderhandlungen zu erreichen. 
 
7.2 Der Fanbeauftragte, der Fanbeirat und der Sicherheitsverantwortliche des FC 
Red Bull Salzburg  verpflichten sich, jährlich in der Winterpause die Fancharta 
gemeinsam auf eventuell notwendige Veränderungen zu überprüfen und ggf. zu 
ändern. 


